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Juristische Entdekungen im Zivilrecht

ONO, Shusei

In dieser Abhandlung erwähnte ich wichtige juristische Entdekungen im 

Zivilrecht. Zwar alle geistige Leistung hätten den Vergleich mit den grosse 

Ausführungen der Naturwissenschaft nicht so viel zu erleuchten. Noch gibt es 

allerdings einige grosse Begriffe, die in juristischer Geschichte kopernikanische 

Wendung dargestellten. 

Zum Beispiel, Jherings Begriff culpa in contrahendo (Culpa in contrahendo oder 

Schadensersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Verträgen, JherJb, 

Bd.4, 1861, 1), Savignys Gedanke der Abstraktion und Trennung des dinglichen 

Vertrags von der causa (dem obligatorischen Vertrag) sowie Labands Unterscheidung 

zwischen den Vollmacht und des ihr zugrundeliegenden Auftrags (Die Stellvertretung bei 

dem Abschluß von Rechtsgeschäften nach dem Allgemeinen Deutschen 

Handelsgesetzbuch, 1866, Z.ges.Handelsrecht, Bd. 10, 1866, 183) usw..

Auch nach der Entstehung des BGB (1900) gibt es Entdekungen, z.B., Seckels 

Begriff Gestaltungsrecht (Die Gestaltungsrechte des Bürgerlichen Rechts, 1903), Kipps 

Begriff Doppelwirkungen (Kipp, Über Doppelwirkungen im Recht, insbesondere über 

die Konkurrenz von Nichtigkeit und Anfechtbarkeit, Festschrift der Berliner 

Juristischen Fakultät für Ferdinand von Martitz zum fünfzigjährigen Doktorjubliläum 

am 24. Juli 1911, S.211ff.), Oertmanns Begriff Geschäftsgrundlage (Die Geschäftsgrundlage 

- Ein neuer Rechtsbegriff, 1921) und Staubs Begriff positiver Vertragsverletzung (Die 

positiven Vertragsverletzungen und ihre Rechtsfolgen, Festschrift zum Deutschen 

Juristentag) usw.

Im 42. Deutschen Juristentag gab schon Professor Hans Dölle (Hamburg) ein 

Festvortrag über einige juristische Entdeckungen (DJT, 1957, B.1ff.; vgl.JZ 1957, 

725ff.). Es gibt noch andere wichtige Entdekungen, die die Fortschritt des Rechts 

（     ）448



449

und Systems im Zivilrecht bemerkenswert beeinflusst. Ich untersuchte zahlreiche 

Vorstellungen in Verbindung mit der Personen und wissenschaftlicher Leistungen aus 

dogmengeschichtlicher Aussicht.
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